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Europaangelegenheit 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen 

Beteiligung am Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
 
Umwelt 
Richtlinie über die Reduktion der nationalen Emissionen bestimmter Luftschad-
stoffe - Bewertung 
03.09.2024 - 26.11.2024 

Verfahren gemäß § 83d BayLTGeschO 

1. Der Ausschuss hat in seiner 14. Sitzung am 24. September 2024 im Wege der 
Vorprüfung e inst immig beschlossen, dass eine Beteiligung des Landtags am 
Konsultationsverfahren der Europäischen Kommission erforderlich ist. 

2. Der Ausschuss hat beschlossen, das Konsultationsverfahren zur federführenden 
Beratung an den Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz zu überweisen  
(§ 83d Abs. 1 BayLTGeschO). 

Begründung: 

Nach dem Ergebnis der Vorprüfung ist die Konsultation landespolitisch von Bedeutung 
und Interessen des Landes sind berührt.  

Diese öffentliche Konsultation ist Teil der Bewertung der Richtlinie über nationale 
Emissionsreduktionsverpflichtungen (National Emission Reduction Commitments, 
NEC) (Richtlinie (EU) 2016/2284) durch die Europäische Kommission. Diese Richtlinie 
legt nationale Emissionsreduktionsverpflichtungen für die anthropogenen Emissionen 
von Stickstoffoxiden (NOx) und flüchtigen organischen Verbindungen - außer Methan 
(NMVOC), Schwefeldioxid (SO2), Ammoniak (NH3) und Feinstaub (PM2,5) - in den 
Mitgliedstaaten fest. Diese Schadstoffe verschlechtern die Luftqualität, was erhebliche 
negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt nach sich 
zieht. 

Mit dieser Konsultation wird abgefragt,  

 ob und wie die NEC-Richtlinie zur Reduktion der Emissionen der fünf Luft-
schadstoffe (SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2,5) in der EU beigetragen hat; 

 ob die Bestimmungen der NEC-Richtlinie weiterhin relevant, wirksam, effizient 
und mit anderen Politikbereichen der EU kohärent sind, und ob die Richtlinie 
einen Mehrwert erbringt, der über das hinausgeht, was mit nationalen oder re-
gionalen Maßnahmen hätte erreicht werden können. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13968-Richtlinie-uber-die-Reduktion-der-nationalen-Emissionen-bestimmter-Luftschadstoffe-Bewertung/public-consultation_de
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Europaangelegenheit des Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
Drs. 19/3435 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
 
Umwelt 
Richtlinie über die Reduktion der nationalen Emissionen bestimmter Luftschad-
stoffe - Bewertung 
03.09.2024 - 26.22.2024 

I. Beschlussempfehlung: 

Der Bayerische Landtag nimmt das Konsultationsverfahren zum Anlass, folgende 
Stellungnahme abzugeben: 

Der Bayerische Landtag unterstützt grundsätzlich das Anliegen der NEC-Richtlinie 
und die dort verankerten gesamteuropäischen Anstrengungen zur Reduzierung 
der Gesamtemissionen der in der Richtlinie geregelten Luftschadstoffe. 

Der Bayerische Landtag stellt gleichzeitig fest, dass die vorgegebenen Minde-
rungsverpflichtungen für die Industrie, die Landwirtschaft und die privaten Haus-
halte leistbar ausgestaltet werden müssen. Dabei sollte aus Sicht des Bayerischen 
Landtags auch stärker als bisher die Auswirkung gegenläufiger Regulierung aus 
anderen Politikfeldern in den Blick genommen werden. So kann im Bereich von 
Ammoniak die gesellschaftlich geforderte und z. T. auch politisch beschlossene 
Verpflichtung zur Umstellung der Tierhaltung auf Tierwohlställe zu zusätzlichen 
Ammoniakemissionen führen. Dies muss bei der Festlegung der Höhe der Minde-
rungsverpflichtungen berücksichtigt werden. In der Konsultation wird die Frage 
aufgeworfen, inwieweit auch die Emissionen von Methan in der NEC-Richtlinie re-
guliert werden sollten. Der Bayerische Landtag stellt fest, dass Methan nach Koh-
lendioxid das bedeutendste Treibhausgas ist. Er vertritt daher die Auffassung, 
dass die Verpflichtung zur Reduzierung der Methanemissionen, wie in der neuen 
Methanverordnung (EU) 2024/1787 bereits angelegt, im Bereich der Klimapolitik 
gebündelt bleiben sollte. Eine zusätzliche Regulierung von Methanemissionen als 
Komponente der NEC-Richtlinie erscheint dem Bayerischen Landtag als unnötige 
Doppelregulierung ohne erkennbaren Mehrwert für den Klimaschutz und die Luft-
qualität. 

Berichterstatter: Alexander Flierl 
Mitberichterstatter: Christian Hierneis 
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II. Bericht: 

1. Die EU-Konsultation (§ 83d BayLTGeschO) wurde dem Ausschuss für Umwelt 
und Verbraucherschutz federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Bundes- 
und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen hat das Konsultati-
onsverfahren endberaten. 

2. Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz hat das Konsultationsver-
fahren in seiner 12. Sitzung am 10. Oktober 2024 beraten und e i n s t im m i g  
beschlossen, die Federführung zu übernehmen (§ 83d Abs. 2 BayLTGeschO). 

3. Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz hat das Konsultationsver-
fahren in seiner 15. Sitzung am 14. November 2024 federführend beraten und 
e i n s t im m i g  zu der in I. enthaltenen Beschlussempfehlung Zustimmung 
empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen hat das Konsultationsverfahren in seiner 18. Sitzung am 26. No-
vember 2024 endberaten und e i n s t im m i g  empfohlen, der Beschlussemp-
fehlung des federführenden Ausschusses zuzustimmen mit der Maßgabe, 
dass folgender Satz angefügt wird: „Der Beschluss des Bayerischen Landtags 
wird unmittelbar an die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, 
den Ausschuss der Regionen und den Deutschen Bundestag übermittelt.“. 

Alexander Flierl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union 

 

Umwelt 
Richtlinie über die Reduktion der nationalen Emissionen bestimmter Luftschad-
stoffe – Bewertung 
03.09.2024 - 26.22.2024 

Drs. 19/3435, 19/4109 

Der Bayerische Landtag nimmt das Konsultationsverfahren zum Anlass, folgende Stel-
lungnahme abzugeben: 

Der Bayerische Landtag unterstützt grundsätzlich das Anliegen der NEC-Richtlinie und 
die dort verankerten gesamteuropäischen Anstrengungen zur Reduzierung der Gesam-
temissionen der in der Richtlinie geregelten Luftschadstoffe. 

Der Bayerische Landtag stellt gleichzeitig fest, dass die vorgegebenen Minderungsver-
pflichtungen für die Industrie, die Landwirtschaft und die privaten Haushalte leistbar 
ausgestaltet werden müssen. Dabei sollte aus Sicht des Bayerischen Landtags auch 
stärker als bisher die Auswirkung gegenläufiger Regulierung aus anderen Politikfeldern 
in den Blick genommen werden. So kann im Bereich von Ammoniak die gesellschaftlich 
geforderte und z. T. auch politisch beschlossene Verpflichtung zur Umstellung der Tier-
haltung auf Tierwohlställe zu zusätzlichen Ammoniakemissionen führen. Dies muss bei 
der Festlegung der Höhe der Minderungsverpflichtungen berücksichtigt werden. In der 
Konsultation wird die Frage aufgeworfen, inwieweit auch die Emissionen von Methan in 
der NEC-Richtlinie reguliert werden sollten. Der Bayerische Landtag stellt fest, dass 
Methan nach Kohlendioxid das bedeutendste Treibhausgas ist. Er vertritt daher die Auf-
fassung, dass die Verpflichtung zur Reduzierung der Methanemissionen, wie in der 
neuen Methanverordnung (EU) 2024/1787 bereits angelegt, im Bereich der Klimapolitik 
gebündelt bleiben sollte. Eine zusätzliche Regulierung von Methanemissionen als Kom-
ponente der NEC-Richtlinie erscheint dem Bayerischen Landtag als unnötige Doppel-
regulierung ohne erkennbaren Mehrwert für den Klimaschutz und die Luftqualität. 



Drucksache  19/4136 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 2 

 

Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die Europäische Kom-
mission, das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den Deutschen 
Bundestag übermittelt. 

 

Die Präsidentin 

Ilse Aigner 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Tobias Reiß



Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Europaangelegenheiten, die gem. § 59 

Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die endgültige Abstimmliste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der endgültigen Abstimmliste einver

standen ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gegenstim

men? – Keine. Stimmenthaltungen? – Ebenfalls keine. Damit übernimmt der Landtag 

diese Voten.
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